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Anzeigende/r: 
 
 Name, Vorname: _______________________________ Telefon mobil: _____________________ 
 
 Anschrift: _______________________________________________________________________ 
 

Verbrennungsort  
(Bitte auf der Karte deutlich ankreuzen!): 
Anschrift oder Lagebezeichnung:  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
An diesem Verbrennungsort sind die rechts 
genannten Mindestabstände eingehalten. 
 
Grundstücksgröße: ________________m² 
 
Art und Menge des Abfalls: ____________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
Die Verbrennung soll am:_________________ 
 
von: ________bis: _________Uhr erfolgen  
(Termin frühestens in 2 Tagen!). 
 
Aufsichtspersonen: 
 
Name: _________________ Alter: _____ Anschrift: ______________________________________ 
 
      Telefon mobil: ______________________________________ 
 
Name: _________________ Alter: _____ Anschrift: ______________________________________ 
 

 

Ich habe die obigen Angaben wahrheitsgemäß  gemacht. Mir wurde eine Kopie der gesetzlichen 
Vorschriften ausgehändigt. Ich verpflichte mich diese zu befolgen. Das Nichtbefolgen ist eine 
Ordnungswidrigkeit und kann zu Bußgeldverfahren führen. 
Datenschutzhinweis: Zur Bearbeitung des Anliegens erhebt die Gemeinde Fischbachtal Name, 
Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben. Diese Daten werden von der 
Gemeinde bis zum Ende des laufenden Jahres aufbewahrt und gespeichert und können nur von 
berechtigten Personen (insbesondere Ordnungsamt und Freiwillige Feuerwehr) eingesehen werden. 
Mit der Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis dazu. 
 
 
Fischbachtal, den ___________Unterschrift: ______________________ 

 

 

Die Anzeige zur Verbrennung wurde entgegengenommen am        Datum: __________ Hz..:_____ 

 

Info an Anzeigenden:  Info per Alarm-Monitor:  
  

Sind diese Mindestabstände 
eingehalten? 

1. 100 m von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten 
Gebäuden, Zelt- oder Lagerplätzen?   

2. 35 m von sonstigen Gebäuden; 

3. 5 m zur Grundstücksgrenze; 

4. 100 m von Bundesautobahnen und autobahnmäßig 
ausgebauten Fernverkehrsstraßen, zu Lagern mit brenn-
baren Flüssigkeiten oder mit Druckgasen, zu Betrieben, 
in denen explosionsgefährliche Stoffe hergestellt, 
verarbeitet oder gelagert werden; 

5. 50 m von sonstigen öffentlichen Verkehrswegen; 

6. 100 m von Naturschutzgebieten, von Wäldern, Mooren 
und Heiden; 

7. 20 m von Baumalleen, Baumgruppen, Einzelbäumen, 
Schutzpflanzungen, Naturdenkmälern und nicht 
abgeernteten Getreidefeldern 

 

Bei Nichteinhaltung ist die 
Verbrennung verboten! 

(und diese Anzeige gar nicht erst abzugeben) 



Verbrennungen nur außerhalb der geschlossenen Ortslage! Mindestabstände beachten! 

 

 
Bitte deutlich ankreuzen, 
wo die Verbrennung 
stattfinden soll! 


